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wegen, an den Meistbiethenden verkauft werden ; Wer nun dazu Lksthàt, kann sich besagtenTar
 ges, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, bep Amt dahier eiufinden, sein Geboth thun, und der Meist-
biethende Zuschlags gewärtigen. Treysa, den 11. Aug. 1769.

iz) Eine in und vor Gilserberg gelegene, dem Jost Dieterich daselbst zugehörige halbe Hufe dienst
bar Land, nebst Zubehör, an Haus, Hofreyde, Aecker, Wiesen und Garten , welche derselbe

 von Jost Rheinhards Erben für zOoAthlr. erkauft hat, soll, von Obrigkeit und Amts wegen, an
den Meistbietheuden verkauft werden; Wer nun dazu Lust hat, kau sich, in Termino licitationis,
Dienstags den 24. Octobr schierskunstig , Vormittags von 9 bis 12 Uhr, bey Amt dahier einfin-

den, sein Geboth thun, und der Meistbiethende, nach Befinden, Zuschlags gewärtigen. Treysa,
den n. Aug. 1769.

14) Ein dem Johannes Pfeffer jun. zu Gilserberg zugehöriges halbes Fahrguth, an Aecker, Wiesen
und Garten, welches dessen Vorfahren von Adam Happel daselbsten, erkauft haben, soll, von
Obrigkeit und Amts wegen, an den Meistbietheuden verkauft werden; Wer nun solches zu kau

 fen Lust hat, kan sich, in Termino licitationis, auf Dienstags den 24. Octobr. schierskunstig, Vor
mittags von 9 bis i2 Uhr, bey Amt dahier melden, sein Geboth thun, und der Meistbiethende,
nach Befinden, Zuschlags gewärtigen. Treysa, den n. Aug. 1769.

15) Des Johann Henrich Eulers Güther, zu Gilserberg, bestehend in Haus, Hofreide, Scheuer
 und Stallungen, benebst 7. 8tel Hufen dienstbares Land , soll , von Obrigkeit und Amts wegen,
an den Meistbiethende« verkauft werden; Wer nun solche zu kaufen Lust hat, kann sich, wegen
der Lage und Beschaffenheit der Güther, beym Obergrebe Ochß zu Gilserberg erkundigen, und so
dann in Termino licitationis, Dienstags den 24. Octobr. schierskünstig, von 9 bis 12 Uhr vor Amt

 dahier erscheinen, sein Geboth thun, und der Meistbiethende, nach Befinden , Zuschlags gewär
tigen. Treysa, den 11. Aug. 1769.

16) Es will die Witwe Höllebergin ihr Haus, in der Knickgasse, zwischen denen Liebehansischen Er
ben und Henrich Meyer gelegen verkaufen, und find g6o Rthlr. darauf geboten worden, wer »tut

 ein mehrers zu geben willens, wolle sich entweder bey Ihr selbst, oder dem Weißbindermeister
Kreydewolff melden und sein Gebot thun.

17) Von Obrigkeit und Amtswegen sollen des verstorbenen Johann Henrich Merten und dessen Ehe
frau zu Gleichen zuständige nachfolgende immobil Güther, als: 1) Ein Haus, Scheuer, Stal
 lung, Hofreyde und dabey gelegener Garten. 2) Eine Hufe Land, ziußet ins teutsche Haus
nach Fritzlar 2 Viert. 12 Metz. partim. 3) Eine halbe Huefe Land, zinßet an den zeitigen Pfar
rer zu Kirchberg 2 Viert. 10 Metz, partim. 4) Noch eine halbe Huefe Land so an den Herrn von
Dalwig zum Hoof mit 2 Viert, partim zinsbar. 5) Noch eine halbe Huefe ist ziusfrey. 6) Ei»r
Stück Erbland in der Gudensberger Feldmark gelegen, der Knatz genannt. 7) Ein Acker Erbland
in der Gudensberger Feldmarck zwischen Johannes Zuschlag von Gleichen und dem Hospitalsmeyer
zu Gndensberg gelegen, und 8) Ein Erb Wieseplatzgen in derAue zwischen FriedrichPaar von Kil chberg
und Johann Adam Schminke zu Gleichen gelegen, weilen deren Kinder Vormüudere wegeuüber-
hauster Schuldenlast bonis zu cellireu àlaritet haben, und daher der Concnrs erkannt worden,
an den Meistbietenden verkauft werden, wozu dann Terminus licitationis aufDonnerstag den i6ten
November a. c. praefigirt worden. Wer nun sothane Güther zu kaufen, und des Eudes daraufzu
bieten Lust hat, kann sich in pra-fixo bey hiesigem Amt von des Morgens 9. bis 12 Uhr angeben
sein Geboth thun, und nach Befinden des Zuschlages gewärtigen. Hierbey bleibt aber ohuverhal-
ten, daß Niemand ausser welcher obrigkeitliche Attestata beybringen wird, daß er solvendo sehe,
und dahero annehmliche Caution zu leisten im Standeist, zur Licitation gelaßen werde. Signatam
Gudeusberg den 26ten Aug. 1769.

18) Ad Instantiam derer Egerischen Erben sollen zu Tilgung derer ausgeklagten Capitalschulden die
constituirte Unterpfänder Samuel Dörings Erben zugehörig, an den Meistbietenden gegen baare
Zahlung öffentlich verkauft werden; als da sind: 1) Das Wohnhaus, Scheuren, Stallungen,
Hofreyde, das alte Posthaus genannt, am Brückenthor belegen. 2) Alle die bereits verpfändete
unbeweglichen Güter, Garthen, Wiesen, und Ländereyen in und vor hiesiger Stadt Feldmark ge
legen, davon der Döringische Curator Henrich Breithaupt nähere Nachricht geben soll, und soU
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